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An Traditionen festhalten und erinnern
Seit vielen Jahrzehnten ist es in Löbnitz Tradition, am Vorabend des 1. Mai den geschmückten 
Baum – sogenannten Maibaum – auf dem Dorfplatz aufzustellen. Allerhand Löbnitzer, Freunde 
und viele Familien mit Kindern tummelten sich auf dem Dorfplatz zu diesem Feste, um dem 
Kraftakt unterstützt von den Kameraden der Ortsfeuerwehren der Gemeinde Löbnitz beim 
Aufstellen des Maibaumes zuzuschauen.
Auch in diesem Jahr wird dieses Zusammentreffen in Löbnitz aufgrund der anhaltenden pande-
miebedingten Einschränkungen nicht möglich sein. Hoffen wir, dass wir diese Tradition im 
nächsten Jahr wieder gemeinsam erleben können. Trotz allem soll der Wonnemonat Mai allen 
Gesundheit, Glück, Optimismus und Freude schenken.

Ihr Bürgermeister

Beide Archivbilder aus dem Amtsblatt Löbnitz Nr. 5/2001 zeigen das bunte Treiben  
auf dem Dorfplatz in Löbnitz zum Maibaumsetzen vor 20 Jahren.
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Informationen zur Grundsteuerreform
1. Was ist die Grundsteuer und wofür wird sie gezahlt?
Mit der Grundsteuer wird der Grundbesitz, also Grundstücke 
und Gebäude einschließlich der Betriebe der Land- und Forst-
wirtschaft, besteuert. Sie wird von den Eigentümerinnen und 
Eigentümern gezahlt, die sie über die Betriebskosten auf die 
Mieterinnen und Mieter umlegen können. Von der Grundsteuer 
sind also alle Einwohnerinnen und Einwohner einer Gemeinde 
direkt oder indirekt betroffen. Ihnen kommt sie wiederum 
zugute, denn die Kommunen verwenden die Grundsteuer-
einnahmen zur Erfüllung ihrer gesetzlichen und freiwilligen 
Aufgaben, zum Beispiel für den Bau und die Unterhaltung von 
Straßen, Schulen, Schwimmbäder oder Bibliotheken.

2. Warum gab es eine Grundsteuerreform und ab wann 
wirkt sie?
Das Bundesverfassungsgericht hatte im April 2018 die bishe-
rige Grundlage für die Grundsteuer – die Einheitswerte – für 
verfassungswidrig erklärt. Daraufhin musste der Gesetzgeber 
die Bewertung im Rahmen der Grundsteuerreform neu regeln, 
um den Gemeinden eine ihrer wichtigsten Einnahmequellen 
dauerhaft zu erhalten. Die Grundsteuer darf noch bis zum 
31.12.2024 auf Basis der Einheitswerte erhoben werden. Die 
auf dem bisherigen Recht basierenden Einheitswertbescheide, 
Grundsteuermessbescheide und Grundsteuerbescheide 
werden kraft Gesetzes zum 31.12.2024 mit Wirkung für die 
Zukunft aufgehoben. Ab dem Jahr 2025 wird die Grundsteuer 
dann nur noch auf Basis neuer Bescheide erhoben.

3. Was passiert bei der Umsetzung der Grundsteuerre-
form?
Voraussetzung für den Erlass der neuen Bescheide ist eine neue 
Hauptfeststellung, die zum Stichtag 01.01.2022 durchgeführt wird. 
Dabei werden alle Grundstücke und Gebäude sowie alle Betriebe 
der Land- und Forstwirtschaft – in Sachsen sind das ca. 2,5 Mio. 
wirtschaftliche Einheiten – vom Finanzamt neu bewertet.
Dafür werden alle Eigentümerinnen und Eigentümer gebeten, 
ab Mitte 2022 eine Erklärung für ihren Grundbesitz abzugeben. 
Damit dies möglichst reibungslos gelingt, hat der Gesetzgeber 
eine elektronische Übermittlungspflicht für die Steuererklärungen 
vorgesehen. Die entsprechenden Programme dafür werden 
derzeit erarbeitet und künftig über ELSTER bereitgestellt. Sie 
werden die Eigentümerinnen und Eigentümer bei der Erklärungs-
abgabe unterstützen. Auf Papier eingehende Erklärungen werden 
nicht zurückgewiesen, sondern gescannt und digitalisiert.
Bei der Steuererklärung werden künftig deutlich weniger 
Angaben benötigt. Von den Eigentümerinnen und Eigen-
tümern sind die Lage und Bezeichnung des Flurstücks, die 
Grundstücksgröße, der Bodenrichtwert (im Internet abrufbar 
z. B. unter: https://www.boris.sachsen.de/bodenrichtwertre-
cherche-4034.html), die Gebäudeart (z. B. Einfamilienhaus, 
Zweifamilienhaus, Eigentumswohnung, Geschäftsgrundstück 
etc.), die Wohnfläche oder Bruttogrundfläche und das Baujahr 
anzugeben. Viele weitere erforderliche Berechnungsfaktoren 
sind im Gesetz festgelegt. Die Eigentümerinnen und Eigen-
tümer müssen den neuen Grundsteuerwert deshalb auch nicht 
selbst berechnen. 

Teststation in Löbnitz geplant
Seit einigen Wochen ist es in enger Zusammenarbeit mit 
unseren Arztpraxen in Löbnitz möglich, SARS-CoV-2-Tests 
für unsere Bürgerinnen und Bürger anzubieten.
Herzlichen Dank für die große Einsatzbereitschaft!
Dadurch ist ein enormer Mehraufwand für die Praxen zum 
Alltagsgeschäft entstanden. Hinzu kommen in den nächsten 
Wochen die Durchführungen der Covid-19-Impfungen in 
der Hausarztpraxis nach Priorität. Genau hier müssen wir 
ansetzen und eine kleine Entlastung schaffen. Deshalb 
haben wir Ende der 15. KW geplant, in Kooperation mit dem 
Deutschen Roten Kreuz, dem Landratsamt Nordsachsen 
und unserer Gemeindeverwaltung zu beraten, wann wir im 
Sportlerheim Löbnitz ein Testzentrum anbieten können und 
wie die Umsetzung erfolgen soll.
Wir werden Sie über unsere Homepage, auf folgender 
Seite https://loebnitz-am-see.de/wichtige-aktuelle-
informationen-zum-corona-virus/auf dem Laufenden 
halten und darüber aktuell informieren.

(Stand 14.04.2021; Abgabesschluss Amtsblatt)

Ihre Gemeindeverwaltung

Gemeinde-Informationen

Den QR-Code mit Ihrem Handy 
scannen und direkt mobil zu den 
Informationen der Gemeinde Löbnitz 
gelangen.

Die Gemeinde Löbnitz stellt für Sie 
wichtige Meldungen zum „Corona“-Virus 
online bereit. www.loebnitz-am-see.de

Brückentag im Mai
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

nach dem Feiertag „Christi Himmelfahrt“ bleibt
am Freitag, dem 14. Mai 2021,

das Gemeindeamt Löbnitz geschlossen.

D. Hoffmann
Bürgermeister

Baugeschehen in der Kita Löbnitz
In der Kindertagesstätte Schwalbennest in Löbnitz wurde 
das Dach saniert und ein Sonnenschutz für den Sommer 
angebracht.
Dafür erhielt die Gemeinde Löbnitz, als Träger der 
Maßnahme, Fördermittel vom Freistaat Sachsen aus dem 
Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“.
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Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 
(EUTB) für den Landkreis Nordsachsen

Die EUTB Nordsachen/Torgau berät im Landkreis Nord-
sachsen und darüber hinaus Menschen mit (drohender) 
Behinderung, deren Angehörige, Begleitpersonen sowie 
alle Fachkräfte kostenfrei und unabhängig in allen Fragen 
rund um Teilhabe und Rehabilitation. So z. B. zu Schwerbe-
hindertenausweis, Pflege, Erwerbsminderungsrente, Assis-
tenz, Kfz-Hilfe, Teilhabe am Arbeitsleben, Hilfen für Kinder 
u. Jugendliche mit Behinderungen etc.
Beratungsschwerpunkte: Möglichkeiten und Leistungen zur 
Teilhabe und Rehabilitation/Orientierungs-, Planungs- und 
Entscheidungshilfen/Hilfe bei der Antragstellung/Angebote 
und Ansprechpartner in der Region/Angehörigenberatung

Kontakt
EUTB Torgau
Leipziger Straße 42 - Turm
04680 Torgau
Telefon: 03421 9000 - 381/- 382
Fax: 03421 9000-383
Mobil: 0160 96305573
E-Mail: eutb@vdk-sachsen.de
Internet: www.eutb-torgau.com

Bürozeiten
Mo. - Do. 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Fr. 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Beratungen werden derzeit nur nach vorheriger Termin-
vereinbarung durchgeführt. Gern beraten wir Sie auch per 
E-Mail, Brief oder Fax.

Außenberatungen möglich (nur nach telefonischer 
Terminvereinbarung):
Bad Düben
MediClin (Reha-Zentrum und Waldkrankenhaus)
Gustav-Adolf-Straße 15, 04849 Bad Düben
Delitzsch
Soziokulturelles Zentrum „Mittendrin“
Kosebruchweg 14, 04509 Delitzsch
Eilenburg
Volkssolidarität
Eckartstraße 24a, 04838 Eilenburg

Dies übernimmt das jeweilige Finanzamt. Das bisherige drei-
stufige Verfahren und die Unterscheidung von Grundsteuer A 
für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und Grundsteuer B 
für das Grundvermögen werden auch künftig beibehalten:

4. Was beinhaltet das sächsische Grundsteuermodell?
Der sächsische Landtag hat Anfang Februar 2021 das säch-
sische Grundsteuermodell verabschiedet. Dieses weicht vom 
Grundsteuergesetz des Bundes dahingehend ab, dass bei den 
Steuermesszahlen zwischen den Grundstücksarten differen-
ziert wird.
Bei der Grundsteuer B gelten in Sachsen künftig folgende 
Steuermesszahlen:
•	 0,36 Promille für unbebaute Grundstücke und Wohngrund-

stücke
•	 0,72 Promille für Geschäftsgrundstücke, gemischt genutz-

te Grundstücke, das Teileigentum und die sonstigen be-
bauten Grundstücke

Für die Grundsteuer A verbleibt es bei der im Grundsteuerge-
setz geregelten Steuermesszahl von 0,55 Promille.
Ziel des sächsischen Modells ist es, eine deutliche Steigerung 
der Grundsteuer bei den Wohngrundstücken und demgegen-
über eine starke Entlastung bei den Geschäftsgrundstücken 
zu vermeiden. Wohnen soll durch die Grundsteuerreform nicht 
stärker belastet werden. Im Ergebnis soll eine überproportio-
nale Belastung einzelner Grundstücksarten vermieden werden. 
Die höhere Messzahl für Geschäftsgrundstücke bewirkt dabei 
nicht, dass sich die Grundsteuerbelastung für die sächsische 
Wirtschaft flächendeckend erhöht oder sogar verdoppelt. Das 
haben die im Rahmen des sächsischen Gesetzgebungsverfah-
rens durchgeführten Berechnungen gezeigt.

5. Und wie hoch ist die Grundsteuer ab 2025?
Belastbare Aussagen, wie sich die Höhe der ab 2025 zu 
zahlenden Grundsteuer in jedem Einzelfall ändern wird, 
sind derzeit nicht möglich. Hierzu müssen die Grundstücke 
zunächst neu bewertet werden. Grundlage dafür sind die Steu-
ererklärungen, nach Aufforderung durch die Finanzverwaltung 
abzugeben sind. Die Eigentümerinnen und Eigentümer werden 
im 2. Quartal 2022 von den Finanzämtern Informationen zur 
Abgabe der Steuererklärung erhalten.
Trotz der Differenzierung der Steuermesszahlen in Sachsen 
wird sich die Grundsteuerzahlung einzelner Steuerpflichtiger 
verändern. Die angestrebte Aufkommensneutralität bezieht 
sich nur auf das gesamte Grundsteueraufkommen in Sachsen 
bzw. in der jeweiligen Kommune. Belastungsverschiebungen 
zwischen den einzelnen Steuerpflichtigen lassen sich aufgrund 
von Wertveränderungen bei den Grundstücken, die innerhalb 
der letzten 87 Jahre eingetreten sind, nicht vermeiden. D. h. es 
wird Grundstücke geben für die ab 2025 mehr Grundsteuer als 
bisher und Grundstücke, für die weniger Grundsteuer als bisher 
zu zahlen sein wird. Das ist die unausweichliche Folge der vom 
Bundesverfassungsgericht geforderten Neuregelung und lässt 
sich – angesichts der aktuellen Ungerechtigkeiten aufgrund 
der großen Bewertungsunterschiede durch das Abstellen auf 
veraltete Werte – nicht vermeiden.

(Quelle: Anlage zur Veröffentlichung zum Schreiben des SSG e. V. 
Dresden vom 29.03.2021)

Nächster Erscheinungstermin:
Freitag, der 21. Mai 2021

Nächster Redaktionsschluss:
Freitag, der 7. Mai 2021

Das Amtsblatt der Gemeinde Löbnitz 
erscheint monatlich und wird kostenlos an alle Haushalte verteilt.
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Hoppelhasenfamilie „Döbli“  
bei einer Wanderpause an der Mühle  

in Löbnitz zu Ostern

Liebevoll gestaltet von den Löbnitzer Mühlenfreunden.
Foto: H. Marggraf

Was? Wann? Wo?

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Wenn Sie außerhalb der Sprechzeiten Ihrer Arztpraxis erkrankt 
sind, sichert der ärztliche Bereitschaftsdienst die ambulante 
medizinische Versorgung zu den genannten Sprechzeiten ab:

Bereitschaftspraxis am Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH
Dübener Straße 3 - 9, 04509 Delitzsch,
Öffnungszeiten: Mittwoch und Freitag �  14 - 19 Uhr
Wochenende, Feier- und Brückentage �  9 - 19 Uhr

Bereitschaftspraxis am Klinikum Eilenburg
Wilhelm-Grune-Straße 5 - 8, 04838 Eilenburg,
Öffnungszeiten: Wochenende, Feier- und Brückentage   9 - 13 Uhr

Rufnummer 112:
Bei lebensbedrohlichen Symptomen ist der Rettungs-
dienst zuständig und über die kostenfreie bundeseinheitliche 
Rufnummer 112 zu erreichen

Rufnummer 116 117:
Sind sie nicht lebensbedrohlich erkrankt und die Behand-
lung kann nicht bis zum nächsten Werktag warten, dann 
wählen Sie bitte die kostenfreie bundeseinheitliche Rufnummer 
116 117. Diese Rufnummer ist zu folgenden Zeiten erreichbar:

Montag, Dienstag, Donnerstag: 19:00 – 07:00 Uhr 
des Folgetages

Mittwoch, Freitag: 14:00 – 07:00 Uhr 
des Folgetages

Samstag, Sonntag, Feiertage, 
Brückentage, 24., 31.12.

07:00 – 07:00 Uhr 
des Folgetages

Notfall-Telefax für Hör- und Sprachgeschädigte
0341 23493299
Für nicht lebensbedrohliche Erkrankungen steht Ihnen über 
das Telefax die Kontaktaufnahme zum ärztlichen Bereitschafts-
dienst zur Verfügung. Den Download zum Formular erhalten 
Sie hier: https://www.116117.de/de/fax-formular.php

Gebärdentelefon
Der Service über das Gebärdentelefon (Videotelefonie) für 
gehörlose und hörgeschädigte Bürger/innen steht Ihnen über 
folgenden Link zur Verfügung: 
https://www.gebaerdentelefon.de/bmg/
Mehr Informationen erhalten Sie unter: https://www.116117.de

Frischen Wind braucht die  
„Döbler Mühle“

Neue Mühlenfreunde gesucht!
Dieses Jahr findet aufgrund der Coronapandemie wahrschein-
lich wieder zum Pfingstfest kein Mühlentag in unserer Region 
statt. Trotzdem sind wir guter Hoffnung, bald wieder einen 
Mühlentag an unserer „Döbler Mühle“ feiern zu können.
Wir, das sind ein paar Mühlenfreunde, die seit 2017 bemüht 
sind, die „Döbler Mühle“ zu erhalten und sie wieder gangbar zu 
machen. Dazu braucht es viel Arbeit und viel Hilfe. Wir sind für 
jede Art von Unterstützung sehr dankbar. Ob es bei der Erhal-
tung der Mühle, bei der Gestaltung des Mühlentages oder bei 
der Mühlenführung für Groß und Klein ist. Wir brauchen immer 
Verstärkung!
Traut euch und werdet Mühlenfreunde!
Helft dabei, dass sich die Mühlenflügel bald wieder im 
Winde drehen können.
Wir sind zur Zeit mit der Gestaltung einer Infotafel beschäftigt, 
die verschiedene Informationen über ältere Mühlen-stand-
orte in Löbnitz und natürlich über die „Döbler Mühle“ selbst 
anzeigen soll.

Diese Tafel soll dann auf dem Mühlengelände aufgestellt 
werden. Wer dazu noch Dekorationsideen oder Informations-
material in Form von Bildern, Karten oder Gegenständen im 
Besitz hat, kann sich gern bei uns unter der Telefonnummer 
0172 3659887 melden. Wir würden uns sehr darüber freuen! 
Diese Materialien sollen zur Aufarbeitung dienen und histo-
rische Einblicke über unsere Region liefern, die Gäste und 
Einheimische gleichermaßen überraschen können.
Weiterhin wollen wir dieses Jahr eine Sitzgruppe und einen 
neuen Zaun an der Mühle bauen.
Wir Mühlenfreunde hoffen, Sie bald wieder an unserer „Döbler 
Mühle“ empfangen zu können.
„Glück zu“ und bleiben Sie gesund!

Ihre Mühlenfreunde Löbnitz

Vereinsnachrichten

Mediaplanung
Auf Sie 

zugeschnitten.

LINUS WITTICH 
Medien KG
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Apotheken-Notdienst

Die farma-plus Apotheke in Löbnitz, Zschernweg 1, sichert am 
Samstag, dem 15.05.2021, von 8:00 Uhr bis 8:00 Uhr des 
Folgetages den Apotheken-Notdienst ab.

Kfz-Technik

Die nächsten Hauptuntersuchungen nach § 29 StVZO finden 
wie folgt statt:

Flugplatzstraße 16 in Löbnitz:
Mittwoch, 28.04.2021, 10.30 Uhr
Montag, 03.05.2021, 08.00 Uhr
Mittwoch, 12.05.2021, 10.30 Uhr
Montag, 17.05.2021, 08.00 Uhr

Zschernweg 1 in Löbnitz: täglich

Schiedsstelle Löbnitz

Telefonsprechstunde des Friedensrichters
Die nächste Sprechstunde findet aufgrund der Corona-
bestimmungen telefonisch statt. Bitte kontaktieren Sie 
dafür die Gemeindeverwaltung Löbnitz unter der Telefon-Nr. 
034208 789-0 und wir werden den Kontakt zum Friedens-
richter herstellen.

Telefonsprechstunde am 27.04.2021
von 16.00 bis 17.30 Uhr

Bibliothek

Im Mai geschlossen!
Leider ist es uns aufgrund der Corona-Verordnungen nicht 
möglich, Ihnen die Bücherausleihe in der Grundschule 
Löbnitz anzubieten. Über Änderungen werden wir Sie recht-
zeitig informieren.

Kirchliche Nachrichten

Katholische Pfarrei „St. Klara“ Delitzsch
Folgende Gottesdienste und Zusammenkünfte finden in der 
Christkönig-Kirche, Scholitzer Weg 3 in Löbnitz, statt. Das 
Einhalten der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln und das 
Abstandhalten ist Voraussetzung. Bitte bringen Sie Ihr eigenes 
Gotteslob mit und tragen Ihre Mund-Nasenbedeckung.

Sa., 24.04. 18.00 Uhr Löbnitz, Hl. Messe
Sa., 01.05. 16.00 Uhr Eröffnung der Maiandacht in 

Eilenburg
Sa., 08.05. 19.00 Uhr Löbnitz, Hl. Messe
So., 09.05. 17.00 Uhr Delitzsch, Maiandacht
Do., 13.05.
(Christi Himmelfahrt)

09.00 Uhr Löbnitz, Hl. Messe

Sa., 15.05. 18.00 Uhr Löbnitz, Hl. Messe
So., 16.05. 17.00 Uhr Bad Düben, Maiandacht
Sa., 22.05. 18.00 Uhr Löbnitz, Vorabendmesse zu 

Pfingsten
Pfingstsonntag, 
23.05.

08.45 Uhr Bad Düben u. Delitzsch, 
Hl. Messe

09.00 Uhr Zwochau, Hl. Messe
10.30 Uhr Delitzsch u. Eilenburg, 

Hl. Messe
Pfingstmontag, 
24.05.

09.00 Uhr Delitzsch u. Zwochau, 
Hl. Messe

10.00 Uhr Bad Düben, 
Ökum. Mühlengottesdienst

10.30 Uhr Eilenburg, Hl. Messe
Sa., 29.05. 18.00 Uhr Löbnitz, Hl. Messe
So., 30.05. 17.00 Uhr Löbnitz, Maiandacht

Alle Angaben unter Vorbehalt der kurzfristigen Änderung.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, 
dann erreichen Sie uns am besten unter:
Telefon Pfarrbüro: 034202 52159
Telefax Pfarrbüro: 034202 52175
Telefon Pfarrer B. Schelenz: 034202 329706
E-Mail: delitzsch.st-klara@bistum-magdeburg.de
www.katholisch-delitzsch.de

Evangelisches Pfarramt Schenkenberg
Folgende Gottesdienste und Zusammenkünfte finden statt, 
jedoch ist das Einhalten der geltenden Hygiene- und Abstands-
regeln Voraussetzung.

So., 25.04. 14.15 Uhr Sausedlitz Gottesdienst
So., 02.05. 09.30 Uhr Löbnitz Gottesdienst
Sa., 08.05. 13.30 Uhr Löbnitz Gottesdienst
Fr., 21.05. 18.00 Uhr Löbnitz Gottesdienst

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, 
dann erreichen Sie mich am besten unter:

Telefon Pfarrer M. Taatz: 0177 3064663
E-Mail: matthias.taatz@t-online.de
www.pfarrbereich-schenkenberg.de
Bleiben Sie behütet!

Ihr Pfarrer Matthias Taatz

Wir gratulieren

Geburtstage

OT Löbnitz

Herr Winter, Joachim	 am 29.04.2021	 zum 70. Geburtstag
Herr Klocke, Horst-Ulrich	 am 01.05.2021	 zum 70. Geburtstag
Herr Willhelm, Siegfried	 am 05.05.2021	 zum 85. Geburtstag
Herr Pohl, Joachim	 am 08.05.2021	 zum 70. Geburtstag
Herr Jahn, Bernhard	 am 20.05.2021	 zum 70. Geburtstag
Herr Przybylski, Hans	 am 20.05.2021	 zum 87. Geburtstag

OT Roitzschjora

Frau Schumann, Rosmarie	 am 01.05.2021	 zum 90. Geburtstag
Herr Naumann, 
Hans-Jochen	 am 19.05.2021	 zum 70. Geburtstag

OT Reibitz

Frau Spangenberg, 
Roswitha	 am 16.05.2021	 zum 70. Geburtstag

OT Sausedlitz

Frau Münnich, Irmgard	 am 29.04.2021	 zum 85. Geburtstag

Der Bürgermeister und die Gemeindeverwaltung Löbnitz 
wünschen den Jubilarinnen und Jubilaren viel Gesundheit, 
Glück und Wohlergehen.
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Sonstige Jubiläen

Es feierten das Fest  
der „Diamantenen Hochzeit“

am 18.03.2021 Edeltraud und Jürgen Husung 
aus Löbnitz.

Der Bürgermeister und die Gemeindeverwal-
tung Löbnitz übermittelten dem Jubelpaar die 
herzlichsten Glückwünsche.

Wie kann ich Ihnen helfen?

034202 979979
 Mobil: 0171 4844716 | Fax: 03535 489-243 

kerstin.zehrt@wittich-herzberg.de | www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Kerstin Zehrt

Ich bin für Sie da...

Ihre Medienberaterin vor OrtIn eigener Sache: 
 Für den Fall, dass Ihr Mitteilungsblatt wegen 
des Corona-Virus‘ nicht oder nur eingeschränkt 
hergestellt oder verteilt werden kann,  
haben wir alle Inhalte online freigeschaltet. 

  Nutzen Sie diese Möglichkeit unter: OL.WITTICH.DE

Anzeige(n)


